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Preußisches Gesetz über die Vorbildung und
Anstellung der Geistlichen vom 11. Mai 1873,
§ 03

"Die Vorschriften des § 1 kommen, vorbehaltlich der Bestimmungen des

§ 26, auch zur Anwendung, wenn einem bereits im Amte (§ 2) stehenden

Geistlichen ein anderes Amt übertragen oder eine widerrufliche

Anstellung in eine dauernde verwandelt werden soll."
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